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Der Kommentar

Martin Hoppenrath, Köln

Der PSVaG im Jahr der Finanz- und 
Wirtschaftskrise 2009
Der Pensions-Sicherungs-Verein, Ver -
sicherungsverein auf Gegenseitigkeit 
(PSVaG), ist eine Selbsthilfeeinrichtung 
der deutschen Wirtschaft zum Schutz der 
betrieblichen Altersversorgung bei der 
Insolvenz des Arbeitgebers. Die sichere 
Zukunft dieses Instruments unterneh-
merischer Verantwortung und Kultur ist 
eine sozialpolitische Aufgabe von zentra-
ler Bedeutung.

Unter Insolvenzschutz stehen rund 10 
Mio. Versorgungsberechtigte, und zwar 
rund 3,9 Mio. Empfänger von laufenden 
Leistungen und rd. 6,1 Mio. Anwär -
ter mit unverfallbarer Anwartschaft. 
Der PSVaG ist damit ein unverzichtba-
rer Bestandteil der sozialen Sicherung. 
Dabei ist naturgemäß der Schutz vor 
der Insolvenz des zusagenden Arbeitge-
bers kein eigenes Gestaltungsmerkmal, 
sondern sozusagen der Schlussstein der 
betrieblichen Altersversorgung.

Die schwerste Finanz- und Wirtschafts-
krise seit Gründung der Bundesrepublik 
Deutschland hat auch beim PSVaG ihre 
Spuren hinterlassen. So sind die Anzahl 
der Insolvenzen und das Schadenvo -
lumen im Vergleich zum Jahr 2008 
sprunghaft angestiegen. Das Jahr 2009, 
das das 35. Geschäftsjahr des PSVaG ist, 
belastet diesen mit rd. 700 Insolven-
zen und rd. 169.000 daraus zu sichern-
den Versorgungsberechtigten, davon 
rd. 80.000 Rentner und 89.000 Anwär-
ter mit unverfallbaren Anwartschaften 
(Zahlenangaben: Stand Mitte Oktober 
2009). Diese bislang nie da gewesenen 
Größenordnungen führen zu dem bisher 
höchsten Schadenvolumen. Um dieses 
zu bewältigen, hat der PSVaG seinen 
Beitragssatz für das Jahr 2009 auf 14,2 
Promille festgesetzt 1. 

Aufgrund des vom Gesetzgeber vorgege-
benen Finanzierungsverfahrens, bei dem 

1 Vgl.  BetrAV 2009 S. 784.

lichen Beiträge eines Jahres auch auf 
die nächsten vier Jahre verteilt werden 
können. Der Grund hierfür war, die 
zyklische Wirkung der Beiträge gege -
benenfalls abmildern zu können. Vom 
Grundsatz sollte es aber dabei bleiben, 
was schon 1974 bei der gesetzlichen 
Festlegung der Finanzierungsregeln 
gegolten hatte, dass der PSVaG nur so 
viel wie nötig und so wenig wie möglich 
an Beiträgen erheben sollte. Dies war 
eine bewusste Entscheidung gegen die 
Bildung größerer Reservemittel mit der 
Begründung, dass das Geld besser in 
den Unternehmen bleibt. Folgerichtig ist 
dann, dass die vom PSVaG zur Erfüllung 
seiner gesetzlichen Aufgaben benötigten 
Mittel in schlechten Zeiten, d.h. also ins-
besondere in Krisenzeiten, stark anstei-
gen können. Der PSVaG ist nicht als 
Schönwetterveranstaltung konzipiert. Er 
muss seine Leistungsfähigkeit gerade in 
schwierigen Zeiten unter Beweis stellen.

Die Festlegung des Beitragssatzes und 
die Entscheidung über die Verteilung 
auf die Folgejahre hat Anfang November 
– wie jedes Jahr zu dieser Zeit – stattge-
funden 3.

Der PSVaG nutzt 2009 erstmals die Mög-
lichkeit, Teile der erforderlichen Beiträ-
ge zur Finanzierung der insolvenzbe -
dingten Schäden eines Jahres auch auf 
die nächsten vier Jahre zu verteilen. 
Der Beitragskalkulation musste insge -
samt ein zu finanzierender Aufwand von 
4,047 Mrd. �  ̀ zugrunde gelegt werden, 
die bezogen auf 285 Mrd. �  ̀ Beitragsbe-
messungsgrundlage den Beitragssatz von 
14,2 Promille ergaben. Davon werden 
jedoch bis Ende 2009 „nur“ 2,3 Mrd. � ,̀ 
dies entspricht 8,2 Promille, fällig. Die 
übrigen 1,7 Mrd. �  ̀ werden in vier glei-
chen Teilbeträgen von je 427,5 Mio. �  ̀
(jeweils 1,5 Promille) zum Ende der Jahre 

3 Vgl. Pressemitteilung des PSVaG vom 6.11.2009, 
 BetrAV 2009 S. 784.

es sich um ein Bedarfdeckungsverfahren 
handelt, schwanken die Beitragssätze des 
PSVaG in Abhängigkeit vom Schaden-
geschehen mehr oder weniger Jahr für 
Jahr. Der höchste bis dahin festgesetz-
te Beitragssatz betrug 6,9 Promille im 
Jahr 1982, dem Jahr der AEG-Insolvenz. 
Der niedrigste Beitragssatz im Jahr 1990 
betrug 0,3 Promille.

Wie üblich, hat der PSVaG Mitte des 
Jahres seine Mitgliedsunternehmen mit 
einem Rundschreiben über das aktuel-
le Insolvenzgeschehen informiert und 
dabei Hinweise zur möglichen Beitrags-
belastung gegeben2. Dadurch können 
sich die Unternehmen insbesondere 
dann, wenn es wie in diesem Jahr zu 
hohen Beitragsbelastungen kommt, mit 
zeitlichem Vorlauf darauf einstellen. 

Mit der Umstellung des Finanzierungs-
verfahrens vom sogenannten Renten -
wertumlageverfahren auf vollständige 
Kapitaldeckung im Jahr 2006 wurde im 
Betriebsrentengesetz eine Möglichkeit 
eingefügt, wonach Teile der erforder -

2 Vgl.  BetrAV 2009 S. 573.
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2010 bis 2013 fällig – zusätzlich zu den 
„normalen“ Beiträgen dieser Jahre. 

Mit dieser Verteilung, die als Möglich-
keit bereits in dem erwähnten Rund-
schreiben erläutert worden war, kommt 
der PSVaG entsprechenden Forderungen 
aus den Wirtschaftsverbänden entgegen. 
Ziel ist es dabei, die Liquidität der Unter-
nehmen im Krisenjahr 2009 möglichst 
zu schonen. Insoweit führt die Verschie-
bung von an sich erforderlichen Teilen 
des für 2009 erforderlichen Beitrags zu 
einer temporären und partiellen Rück-
kehr zum alten Finanzierungsverfahren 
in Form des Rentenwertumlageverfah-
rens.

Der dargestellten Entscheidung von Vor-
stand und Aufsichtsrat lagen folgende 
Überlegungen zugrunde:

–  Eine Verschiebung der Fälligkeit von 
ansonsten erforderlichen Beiträgen 
in die folgenden vier Jahre soll die 
Ausnahme von der Regel sein, dass 
Schäden des PSVaG vollständig und 
periodengerecht ausfinanziert wer -
den. Denn eine solche Verschiebung 
bedeutet stets, dass die Finanzierung 
der Schäden lediglich in die Zukunft 
verlagert wird. In der jetzigen Wirt-
schaftskrise ist dieser Weg aber erfor-
derlich und sinnvoll.

–  Der PSVaG muss trotz dieser Verschie-
bung jederzeit über die notwendige 
Liquidität zur Gewährleistung seiner 
gesetzlichen Aufgaben verfügen. Ins-
besondere muss die in Schadenfällen 
erforderliche Ausfinanzierung laufen-
der Betriebsrentenzahlungen gewähr-
leistet sein.

–  Bei der Verteilung der Beitragslast auf 
die folgenden Jahre muss die dies-
jährige Beitragsbemessungsgrundlage 
maßgeblich bleiben. Insbesondere 
dürfen sich spätere Durchführungs-
wegwechsel nicht auswirken.

Nicht nur die Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände als Spit-
zenverband der Wirtschaft begrüßte die-
se Entscheidung und nannte es im Übri-
gen „leider unumgänglich“, in der Krise 
den Beitragssatz anzuheben.

Darauf hinzuweisen ist auch, dass Vor-
stand und Aufsichtsrat beschlossen 
haben, für 2010 noch keinen Vorschuss 
festzusetzen, wie dies in der Vergangen-
heit regelmäßig geschehen ist. Mit den 
dem PSVaG zum Jahresende zufließen-
den Mitteln von über 2 Mrd. �  ̀und vor 
dem Hintergrund der Option, im ersten 
Halbjahr 2010 über die Erhebung eines 
Vorschusses unter Berücksichtigung der 
bis dahin bekannten Insolvenzentwick-
lung 2010 und des sich daraus ergeben-
den Liquiditätsbedarfs zu entscheiden, 
entstehen keine Liquiditätsprobleme 
trotz der oben erwähnten Verschiebung 

von rd. 1,7 Mrd. �  ̀ in die Jahre 2010 bis 
2013.

Dem Vorstand des PSVaG ist bewusst, 
dass der Beitrag zur Insolvenzsicherung 
im Jahr 2009 die Unternehmen in die-
sen Krisenzeiten besonders stark trifft. 
Auf der anderen Seite muss klar gesagt 
werden, dass die betriebliche Altersver-
sorgung in Deutschland ohne Insol -
venzschutz undenkbar ist und daher 
die eingetretenen Schäden auf Basis des 
gültigen gesetzlichen Finanzierungsver-
fahrens, das Kapitaldeckung vorsieht, 
bezahlt werden müssen.

Seit einiger Zeit gibt es Stimmen, die 
dafür plädieren, die Beiträge für die 
Insolvenzsicherung stärker als bisher 
risikoorientiert zu gestalten. Vor dem 
Hintergrund dieser, bereits seit vielen 
Jahren geführten Diskussion ist auch das 
„Gutachten zur künftigen Funktionsfä-
higkeit der Insolvenzsicherung durch 
den Pensions-Sicherungs-Verein VVaG“ 
der Professoren Gerke und Heubeck aus 
dem Jahr 2002 4 zu sehen. Die Diskus-
sion ist seitdem fortgeführt worden. So 
wurde beispielsweise auf der allgemei-
nen aba-Herbsttagung am 13. Oktober 
d.J. in Ulm von Herrn Alexander Gunkel 
– Mitglied der Hauptgeschäftsführung 
der Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände, Berlin – zum The-
ma „Perspektiven einer risikoorientierten 
PSVaG-Beitragsstruktur“ vorgetragen 5. 
Dem Vortrag lag der unter der Feder-
führung der BDA ausgearbeitete Entwurf 
des „Konzepts für eine risikoorientierte 
Beitragsgestaltung des PSVaG“ vom April 
d.J. zugrunde. Mit diesem Entwurf hatte 
sich auch bereits der Vorstand der aba 
befasst. Danach kann als Konsens wohl 
Folgendes festgestellt werden:

–  Systemänderungen dürfen auf keinen 
Fall die Leistungs- und Funktionsfä-
higkeit des PSVaG beeinträchtigen. 

–  Der Gedanke der Schadensvorsorge 
und -vermeidung und hierfür Anreize 
zu setzen, ist grundsätzlich positiv zu 
sehen.

–  Sicherheit, Beitragsgerechtigkeit und 
Transparenz müssen die Eckpfeiler für 
ein tragfähiges Finanzierungsverfah-
ren bleiben.

Die Überlegungen zur Differenzierung 
der Beitragsstruktur haben letztlich 
Risiko- und damit Gerechtigkeitsaspek-
te zum Hintergrund. Bei dem Streben 
danach stellt sich schließlich die Frage, 
ob die Insolvenzsicherung der betrieb-
lichen Altersversorgung auch unter 
Gerechtigkeitsaspekten nicht besser mit 
einem von Jahr zu Jahr gleichmäßigen 
Beitragssatz finanziert werden sollte, wie 
es ursprünglich auch im Forschungsgut-

4  BetrAV 2002 S. 433.
5 Vgl.  BetrAV 2009 S. 717.

achten der aba aus 1974 angedacht war 6. 
Ein solcher Beitragssatz, den die aba 
seinerzeit mit 3 Promille beziffert hatte, 
müsste notwendigerweise – zumindest 
zunächst – zu einer Reservebildung in 
bestimmter Höhe führen. Mit solchen 
Reserven, die von Beitragspflichtigen 
mit aufgebaut werden würden, die ihrer-
seits dann durch Insolvenzen die Soli-
dargemeinschaft belasten, müsste dann 
in schlechteren Zeiten der Beitragssatz 
nicht oder nicht so stark angehoben 
werden. Dies steht allerdings ein Stück 
weit gegen den Grundsatz, dass der 
PSVaG nur so viele Mittel wie nötig und 
so wenig wie möglich im jeweiligen Jahr 
erhalten soll, weil das Geld besser in den 
Unternehmen bleibt. 

Hinzuweisen in diesem Zusammenhang 
ist auf das Beispiel Schweden und die 
dortige Insolvenzsicherung, die noch 
vor die Anfänge des PSVaG reicht. Dort 
wird von Beginn an ein Beitragssatz von 
3 Promille erhoben. Die hierdurch in 
den weniger schadenträchtigen Jahren 
angesammelten Mittel und die Zinsen 
hierauf haben zu einer hohen Reserve 
geführt, die nach oben hin gedeckelt 
ist. Überschießende Beiträge fließen in 
Schweden an die beitragspflichtigen 
Arbeitgeber zurück.

Zum Abschluss sei es angesichts der 
hohen Belastungen durch den diesjäh-
rigen Beitragssatz erlaubt, darauf hin-
zuweisen, dass die Höhe des Beitrags 
zur Insolvenzsicherung auch nicht dra-
matisiert werden sollte. Im Vergleich 
zu den sonstigen Kosten der sozialen 
Sicherungssysteme, die die Unterneh -
men zu tragen haben, bleiben sie eine 
vergleichsweise kleine Größe. Die hof-
fentlich alsbaldige Rückkehr zu „norma-
len“ wirtschaftlichen Verhältnissen wird 
dazu beitragen, dass die beitragspflich-
tigen Unternehmen zukünftig wieder 
deutlich niedrigere Beiträge zu zahlen 
haben werden. Hierzu trägt auch das 
seit 2006 geänderte Finanzierungssystem 
bei, und zwar dann, wenn die Umstel-
lung auf vollständige Kapitaldeckung 
weiter fortschreitet und sich aufgrund 
der hierdurch bedingten höheren Mit-
telansammlung beim PSVaG entspre -
chende Zinseffekte, die ihrerseits entlas-
tend wirken, einstellen.

Martin Hoppenrath
Vorsitzender des Vorstands des PSVaG 

Mitglied des Vorstands der aba

6 Vgl. Höhne,  BetrAV 1974 S. 106.
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Gehört –
Gelesen –
Notiert
Nikolaus Bora

Die ersten Wochen der schwarz-gelben 
Koalition verliefen ausgesprochen tur-
bulent. Beobachter hatten Mühe, den 
Überblick zu behalten. Aussagen und 
Erklärungen der führenden Politiker von 
CDU, CSU und FDP waren oft unklar, 
voller Widersprüche und nach weni -
gen Tagen, teils sogar nach Stunden 
nicht mehr gültig. In den elektronischen 
Medien wurde zwar fortlaufend berich-
tet, aber nur bedingt Klarheit geschaffen. 
Die Mitarbeiter der Zeitungen mussten 
mehrfach feststellen, dass sich die poli-
tische Lage zwischen Redaktionsschluss 
und Erscheinen der Blätter geändert hat-
te. Diese Erfahrung machte beispielswei-
se das Handelsblatt, dessen Redakteu-
re auf 36 DIN-A5-Seiten einen „Führer 
durch die neue Bundesregierung“ aus-
gearbeitet haben. Das Heft wurde der 
Ausgabe vom 27. November beigelegt – 
und war bereits überholt, als die Leser es 
in den Händen hatten. Da stand bereits 
fest, dass Arbeitsminister Franz-Josef Jung 
(CDU) zurücktreten und Familienminis-
terin Ursula von der Leyen (CDU) seine 
Nachfolgerin werden und sich schnell 
in die komplizierte Materie von Renten- 
und Arbeitsmarktpolitik einarbeiten wür-
de. Sie habe „erste Erfahrungen mit der 
Breite der Sozialpolitik als Sozialministe-
rin in Niedersachsen machen dürfen“, 
sagte von der Leyen in einer ersten Stel-
lungnahme am 27. November. Das Amt 
hat sie am 30. November übernommen. 
Aus dem Familienministerium bringt 
sie ihren Staatssekretär Gerd Hoofe mit. 
Zweiter beamteter Staatssekretär wird 
Andreas Storm. Die bisherigen Parlamen-
tarischen Staatssekretäre Ralf Brauksiepe 
(CDU) und Hans-Joachim Fuchtel (CDU) 
bleiben im Amt.

Die Bundesregierung hält eisern an den 
im so genannten Wachstumsbeschleuni -
gungsgesetz geplanten Steuersenkungen 
fest und weigert sich, den Länder-Regie -
rungschefs entgegen zu kommen, die 
heftig dagegen protestieren. Das sei nur 
Taktik, meinte die Berliner Zeitung am 
2. Dezember: „ Merkel und Westerwelle 
müssen jeden Eindruck vermeiden, die 
Koalition sei erpressbar. Tatsächlich wird 
hinter den Kulissen fieberhaft daran 
gearbeitet, eine für alle gesichtswahren -
de Lösung zu finden. Am Ende wird es 
an anderer Stelle irgendein finanzielles 
Entgegenkommen an die Länder geben. 
Denn Merkel muss die Steuersenkung 
durch den Bundesrat bringen, ansonsten 

Jahrelang wurde über die Harmoni -
sierung der Finanzaufsicht in Europa 
gestritten. Die Mitgliedsstaaten sträub-
ten sich dagegen, Aufsichtsentscheidun-
gen abzugeben. Am 2. Dezember aber 
haben die EU-Finanzminister (ECOFIN) 
– endlich – die letzte Hürde für eine 
umfassende Reform der Finanzaufsicht 
aus dem Weg geräumt. Sie beschlos-
sen in Brüssel, den bereits bestehenden 
Ausschuss für Versicherungsaufsicht in 
eine EU-Behörde (EIOPA) umzuwandeln. 
Ferner verständigten sie sich darauf, dass 
die neue europäische Aufsichtsbehörde 
nur bei Verstößen gegen EU-Recht ein 
direktes Durchgriffsrecht auf Versiche-
rungsunternehmen haben soll. Damit 
schränkte der Finanzministerrat die Ein-
griffsrechte der geplanten neuen europä-
ischen Behörden für Banken, Versiche-
rungen und Börsen stark ein und lehnte 
einen entsprechenden Vorschlag der 
EU-Kommission ab. Diese wollte, dass 
die neuen EU-Behörden den beaufsich-
tigten Unternehmen im Fall einer Krise 
direkte Anweisungen geben können. Der 
Gesamtverband der Deutschen Versi -
cherungswirtschaft (GDV) beurteilt den 
ECOFIN-Beschluss positiv. „Mit ihrer 
Einigung auf klare Strukturen und geziel-
te Befugnisse der europäischen Behör-
den haben die EU-Finanzminister eine 
gute Grundlage für eine konsistente und 
praktikable Aufsicht geschaffen“, erklär-
te Jörg von Fürstenwerth, Vorsitzender der 
GDV-Geschäftsführung, am 3. Dezem-
ber. „Für unsere Unternehmen ist von 
zentraler Bedeutung, dass die nationa-
le Aufsichtsbehörde auch zukünftig der 
erste Ansprechpartner bleibt.“

Die Wirtschaft in der Eurozone hat die 
Rezession beendet. Wie die Statistikbe-
hörde Eurostat am 3. Dezember mitteilte, 
wuchs das Bruttoinlandsprodukt in den 
16 Ländern im dritten Quartal um 0,4 
Prozent im Vergleich zum Vorjahrszeit-
raum. Zuvor war die Wirtschaftsleistung 
seit dem Frühjahr 2008 fünf Quartale in 
Folge geschrumpft. Nach Angaben von 
Eurostat geht die Erholung vor allem 
auf das Konto Deutschlands. Die mit 
Abstand größte Volkswirtschaft Euro -
pas legte von Juli bis September dieses 
Jahres mit 0,7 Prozent besonders kräftig 
zu, angetrieben von wieder steigenden 
Investitionen und Exporten.

Das Bundeskabinett hat Hans-Joachim 
Metternich, 66, am 2. Dezember zum 
Kreditmediator ernannt. Er soll die 
Beschwerden der Fremdkapital suchen-
den Unternehmen bündeln und konst-
ruktive Lösungen mit der Kreditwirtschaft 
finden. Er soll eine Tätigkeit am 1. März 
2010 aufnehmen und wird seinen Sitz 
in Frankfurt am Main haben. Metternich 
hat 20 Jahre im Wirtschaftsministerium 
von Rheinland-Pfalz gearbeitet und ist 
derzeit noch Chef der Investitions- und 
Strukturbank Rheinland-Pfalz. 

kann sie einpacken. Die Blamage wäre zu 
groß. Merkel hätte das Problem jedoch 
eleganter lösen können. Angesichts des 
Totalverrisses durch alle Experten wäre 
es kein Gesichtsverlust gewesen, zumin -
dest auf die unsinnige Mehrwertsteuer -
senkung für Hoteliers zu verzichten.“ 
Denn selbst der Deutsche Hotel- und 
Gaststättenverband (Dehoga) räumt 
ein, dass die meisten Hotelbetreiber nur 
einen geringen Teil der geplanten Mehr -
wertsteuersenkung an ihre Gäste wei -
tergeben wollen. Bei der Anhörung im 
Bundestag haben Finanzwissenschaftler 
das Vorhaben mehrheitlich als Steuerge -
schenk ohne volkswirtschaftlichen Nut -
zen bezeichnet, das Einnahmeausfälle 
von rund einer Milliarde Euro bringen 
wird. Dazu merkte die Süddeutsche Zei -
tung am 3. Dezember an: „Was sich die 
Spitzen von Union und FDP aber derzeit 
beim Thema Mehrwertsteuersenkung 
für Hotels leisten, geht weit über das 
Maß des Erträglichen hinaus. Es sind ja 
nicht einige wenige Parlamentarier, die 
die Idee für falsch oder gar ,irrsinnig’ 
halten, sich aber dennoch dem Frakti -
onszwang unterwerfen sollen, sondern 
praktisch alle der fast 40 Finanzpolitiker 
der Koalition. Dabei war vielen von 
ihnen das jüngste Eingeständnis der 
Branche noch nicht einmal bekannt: 
Nach einer Umfrage wollen die meisten 
Betriebe die Steuersenkung keineswegs 
für Preisnachlässe, sondern anderweitig 
verwenden. Damit führen sie ihr zent -
rales Argument ad absurdum, wonach 
vor allem Hotels in Grenznähe nicht 
konkurrenzfähig sind, weil ausländische 
Wettbewerber aufgrund eines niedri -
geren Mehrwertsteuersatzes günstigere 
Preise anbieten können. Gleichwohl 
nehmen Seehofer und Westerwelle lieber 
das schlechte Gewissen ihres Fußvolks 
in Kauf, als ein populistisches Verspre -
chen gegenüber den Hoteliers zurück -
zunehmen. Eine derart ignorante Basta-
Politik schon fünf Wochen nach Regie -
rungsübernahme lässt für den weiteren 
Verlauf der Legislaturperiode Schlimmes 
befürchten.“ 

Mit der Mehrheit von Union und FDP 
hat der Bundestag am 4. Dezember das 
Wachstumsbeschleunigungsgesetz gebil-
ligt, durch das Bürger und Unternehmen 
vom 1. Januar 2010 an um bis zu 8,5 
Milliarden Euro entlastet werden sollen. 
Die wichtigsten Punkte Kindergeld und 
Kinderfreibetrag werden angehoben, für 
Firmen und Erben gibt es Verbesserun-
gen durch Änderungen bei der Unter-
nehmen- und Erbschaftsteuer – und 
eben der niedrigere Mehrwertsteuersatz 
für Hotelübernachtungen. Bei der Sit-
zung des Bundesrates 18. Dezember wird 
sich zeigen, ob die Ministerpräsidenten 
ihren Widerstand aufgeben. Wenn nicht 
alle schwarz-gelb geführten Bundeslän-
der zustimmen, kippt das Gesetz.      


